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Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Änderung des Finanz-Verfassungsgesetzes 1948 
 VI. Spekulationsverbot 

§ 17. (1) Die Finanzgebarung von Bund, Ländern und Gemeinden ist 
risikoavers auszurichten. Insbesondere sind bei der Finanzierung und der 
Veranlagung vermeidbare Risiken auszuschließen. Kreditaufnahmen zum Zweck 
mittel- und langfristiger Veranlagungen sowie der Abschluss von derivativen 
Finanzinstrumenten ohne entsprechendes Grundgeschäft sind unzulässig. 

(2) Die Grundsätze der Finanzgebarung im Sinne des Abs. 1 sind bundesweit 
einheitlich durch eine Vereinbarung zwischen Bund, Ländern und Gemeinden zu 
regeln. 

(3) Durch Bundes- bzw. Landesgesetz sind die näheren Regelungen über die 
Finanzgebarung nach Abs. 1 für die Gebietskörperschaften und sonstige 
Rechtsträger zu treffen. 
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VII. Fristenlauf, Übergangs- und Schlußbestimmungen 
§ 17. (1) ... und § 18. ... 

VII. Fristenlauf, Übergangs- und Schlussbestimmungen 
§ 18. (1) ... und § 19. ... 

Änderung des Bundesverfassungsgesetz über Ermächtigungen des Österreichischen Gemeindebundes und des Österreichischen Städtebundes 
Artikel 1 

(1) Bund, Länder und Gemeinden, diese vertreten durch den Österreichischen 
Gemeindebund und den Österreichischen Städtebund, sind ermächtigt, miteinander 
Vereinbarungen über einen Konsultationsmechanismus und einen Stabilitätspakt 
abzuschließen. 

(2) Die Vereinbarung über den Konsultationsmechanismus regelt die 
wechselseitige Information der Gebietskörperschaften über rechtsetzende 
Maßnahmen einschließlich der Gelegenheit zur Stellungnahme, die Einrichtung 
von Konsultationsgremien zur Beratung über die Kosten solcher rechtsetzender 
Maßnahmen sowie die Kostentragung selbst. 

(3) Der Stabilitätspakt regelt Verpflichtungen der Gebietskörperschaften zur 
nachhaltigen Einhaltung der Kriterien gemäß Art. 104c EG-Vertrag durch die 
öffentlichen Haushalte der Republik Österreich (Bund, Länder, Gemeinden und 
Träger der Sozialversicherung gemäß den Regeln des europäischen Systems der 
volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung), insbesondere im Hinblick auf die Regeln 
des Sekundärrechts über die Haushaltsdisziplin; diese Vereinbarung hat auch die 
Schaffung einer Regelung über die Aufteilung der Lasten auf Bund, Länder und 
Gemeinden zu enthalten, die aus allfälligen Sanktionen gegen Österreich im Sinne 
des Art. 104c Abs. 9 bis 11 EG-Vertrag resultieren. 

Artikel 1 

(1) Bund, Länder und Gemeinden, diese vertreten durch den Österreichischen 
Gemeindebund und den Österreichischen Städtebund, sind ermächtigt, miteinander 
Vereinbarungen über einen Konsultationsmechanismus, einen Stabilitätspakt und 
ein risikoaverses Finanzmanagement abzuschließen. 

(2) Die Vereinbarung über den Konsultationsmechanismus regelt die 
wechselseitige Information der Gebietskörperschaften über rechtsetzende 
Maßnahmen einschließlich der Gelegenheit zur Stellungnahme, die Einrichtung 
von Konsultationsgremien zur Beratung über die Kosten solcher rechtsetzender 
Maßnahmen sowie die Kostentragung selbst. 

(3) Der Stabilitätspakt regelt Verpflichtungen der Gebietskörperschaften zur 
nachhaltigen Einhaltung der Kriterien gemäß Art. 104c EG-Vertrag durch die 
öffentlichen Haushalte der Republik Österreich (Bund, Länder, Gemeinden und 
Träger der Sozialversicherung gemäß den Regeln des europäischen Systems der 
volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung), insbesondere im Hinblick auf die Regeln 
des Sekundärrechts über die Haushaltsdisziplin; diese Vereinbarung hat auch die 
Schaffung einer Regelung über die Aufteilung der Lasten auf Bund, Länder und 
Gemeinden zu enthalten, die aus allfälligen Sanktionen gegen Österreich im Sinne 
des Art. 104c Abs. 9 bis 11 EG-Vertrag resultieren. 

(4) Die Vereinbarung über eine risikoaverse Finanzgebarung regelt 
Verpflichtungen der Gebietskörperschaften zur risikoaversen Finanzgebarung 
durch die öffentlichen Haushalte; diese Vereinbarung hat insbesondere Grundsätze 
vorzusehen, die sicherstellen, dass Risiken bei der Finanzierung und der 
Veranlagung bestmöglich reduziert werden. 

Artikel 4 

Dieses Bundesverfassungsgesetz tritt gleichzeitig mit den in Art. 1 genannten 
Vereinbarungen außer Kraft. Dieses Bundesverfassungsgesetz tritt weiters außer 
Kraft, wenn die Vereinbarungen gemäß Art. 1 bis zum Ende dieser 
Gesetzgebungsperiode nicht zustande kommen. 

Artikel 4 

Dieses Bundesverfassungsgesetz tritt gleichzeitig mit den in Art. 1 genannten 
Vereinbarungen außer Kraft. 
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